
44. BImSchV
SICHER UND SAUBER

UNTER STROM

Ein erfahrenes Team. Ein effektives Netz. 
Die beste Technik. Alles aus einer Hand.

NTC- SICHERER IST DAS!
Die Notstromtechnik-Clasen GmbH ist einer der bun-
desweit führenden Anbieter für hochverfügbare, unter-
brechungsfreie und energieeffiziente Notstromversor-
gung. Das Unternehmen aus Ahrensburg bei Hamburg 
gehört seit 2018 zur HENKELHAUSEN Gruppe. Seit 25 
Jahren erstellt NTC verlässliche und maßgeschneiderte
Lösungen für jeden Bedarf – von der Konzeption über 
die Realisierung bis zur Überwachung des laufenden 
Betriebs – und dabei komplett herstellerunabhängig.

Notstromtechnik-Clasen GmbH
Kurt-Fischer-Str. 39
22926 Ahrensburg

Tel:  +49 (0) 4102/2102-0 | Fax: +49 (0) 4102/2102-20
44.bimschv@ntc-gmbh.com | www.ntc-gmbh.com

NTC - SICHER ZERTIFIZIERT



DIE 44. BIMSCHV – WAS 
BEDEUTET DAS FÜR SIE?

• Neue und kürzere Messintervalle

• Neue P� ichten zur Dokumentation,
zu Meldungen und Nachweisen

• Neue, verschärfte Emissionsgrenzwerte

• Verp� ichtende Registrierung bei der
Überwachungsbehörde

Am 20. Juni 2019 trat die neue Verordnung über mittelgroße Feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen (44. BImSchV) in Kraft.

NTC – SAUBERER IST DAS!

NTC arbeitet mit zerti� zierten und nach 
§29b BImSchG bekanntgegebenen
Partnern zusammen. Es erfolgt zunächst die 
Durchführung aller erforderlichen Messungen 
nach 44. BImSchV, so beispielsweise der 
Emissionsausstoß von Stickstoffoxiden, 
Formaldehyd, Kohlenmonoxid, Sauerstoff 
sowie des Gesamtstaubs Ihrer Dieselmotoren.
Auf Basis unserer unabhängigen 
Fachkompetenz, bieten wir Ihnen 
anschließend kundenspezi� sche und technisch 
individuelle Lösungen zur Erfüllung aller 
notwendigen, gesetzlichen Vorgaben.

WEITERE LEISTUNGEN:
• Nachrüsten der Messstutzen

• Schornsteinhöhenberechnung

• Ausbreitungsberechnung

• Erstellung der erforderlichen Protokolle
zur Einreichung bei den Behörden

• Unterstützung bei allen technischen
Fragen

•  Anlagen, die vor dem 20.12.2018 in
Betrieb genommen wurden, gelten
als Bestandsanlagen

•  Bestandsanlagen mussten bis zum
1.12.2023 bei der Aufsichtsbehörde
registriert werden

•  Bei Neuanlagen gilt die Frist der
Emissionsmessung bis spätestens
vier Monate nach Inbetriebnahme

INFO:

Beratung zu technischen Lösungen, falls 
Bestandsanlagen nicht die geforderten 
Grenzwerte einhalten
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